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Erwägungen

E. 1
Mit Urteil SST.2022.42 vom 17. August 2022 sprach das Obergericht den Beschuldigten
von den Vorwürfen der Gefährdung des Lebens, der einfa- chen Körperverletzung, der
Drohung und des Hausfriedensbruchs frei. Es sprach ihn hingegen der versuchten
vorsätzlichen Tötung, der mehrfachen einfachen Körperverletzung, des mehrfachen
Hausfriedensbruchs, des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, der
mehr- fachen Sachbeschädigung, der mehrfachen versuchten Nötigung, der mehrfachen
Beschimpfung und des mehrfachen Konsums von Betäu- bungsmitteln schuldig. Es
verurteilte ihn zu einer unbedingten Freiheits- strafe von 5 ½ Jahren sowie einer
unbedingten Gesamtgeldstrafe von 180 Tagessätzen à Fr. 30.00 (unter Einbezug des
Widerrufs von 30 Tages- sätzen Geldstrafe gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
Basel- Landschaft vom 28. März 2018) und zu einer Busse von Fr. 400.00. Die
Untersuchungshaft rechnete es auf die Freiheitsstrafe an. Ausserdem ordnete es eine
ambulante Massnahme nach Art. 63 StGB an und entschied über die weiteren Neben-,
sowie Kosten- und Entschädigungs- folgen.

E. 2
Das Bundesgericht hiess die vom Beschuldigten dagegen erhobene Beschwerde mit Urteil
7B_222/2022 vom 9. November 2023 hinsichtlich der Frage des Aufschubs der
ausgesprochenen Freiheitsstrafe zugunsten der ambulanten Massnahme teilweise gut, hob
das Urteil des Obergerichts vom 17. August 2022 auf und wies die Sache im Sinne der
Erwägungen zur neuen Entscheidung an das Obergericht zurück. Im Übrigen wurde die
Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde.

E. 2.1
Der Beschuldigte vertritt die Auffassung, die Freiheitsstrafe sei zugunsten einer ambulanten
Massnahme aufzuschieben. Die Gutachterin spreche sich im psychiatrischen Gutachten
vom 22. Dezember 2020 mit aller Deutlichkeit für den vollzugsaufschiebenden Charakter
der ambulanten Massnahme aus. Dies, weil eine solche Massnahme während des Straf-
vollzugs weniger intensiv und der Beschuldigte nicht den gleichen Risiko- situationen wie
in Freiheit ausgesetzt wäre. Gemäss dem Beschuldigten gebe es keinen Grund von der
gutachterlichen Empfehlung abzuweichen (Eingabe des Beschuldigten vom 22. Januar
2024). Gegenteiliges setze sich über die fachliche Kompetenz der Gutachterin hinweg. Der
Beschul- digte habe sich seit seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft bewährt und
absolviere eine Weiterbildung. Er habe einen starken persönlichen Wandel durchlebt und
verfolge seine Zukunftspläne (Eingabe des Beschuldigten vom 14. März 2024). Der
Vollzug der Strafe würde die Resozialisierung des Beschuldigten und den Erfolg der
Massnahme verhindern (Plädoyer Berufungsverhandlung vom 16. September 2024). Die



Staatsanwaltschaft spricht sich demgegenüber für die Anordnung einer
vollzugsbegleitenden ambulanten Massnahme aus, da eine solche grundsätzlich möglich
und ein solches Setting mit Blick auf die Rückfälle des Beschuldigten hinsichtlich des
Kokainkonsums auch nötig sei (Stellungnahme vom 22. Januar 2024; Plädoyer
Berufungsverhandlung vom 16. September 2024).

E. 2.2
Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen unbeding- ten Freiheitsstrafe
gemäss Art. 63 Abs. 2 StGB zugunsten einer ambulan- ten Behandlung aufschieben, um der
Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann für die Dauer der Behandlung
Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Ein Strafaufschub ist anzuordnen,
wenn eine tatsächliche Aussicht auf erfolgreiche Behandlung durch den sofortigen Vollzug
der ausgefällten Freiheitsstrafe erheblich beeinträchtigt würde. Die Therapie geht vor, falls
eine sofortige Behandlung gute Resozialisierungs- chancen bietet, welche der Strafvollzug
klarerweise verhindern oder vermindern würde (BGE 129 IV 161 E. 4.1 S. 162 f.). Der
Strafaufschub hat Ausnahmecharakter und bedarf besonderer Rechtfertigung (zum Ganzen:
Urteile des Bundesgerichts 6B_986/2021 vom 19. Mai 2022 E. 2.3; 6B_391/2020 vom 12.
August 2020 E. 3.2.1; 6B_1440/2019 vom 25. Feb- ruar 2020 E. 4.3; je mit Hinweisen).
Betreffend die Frage, ob die Strafe zugunsten der ambulanten Behandlung aufzuschieben
ist, kommt dem Gericht ein Ermessensspielraum zu (vgl. Urteil des Bundesgerichts
6B_1399/2021 vom 7. Dezember 2022 E. 3.2 mit Hinweisen). Es muss sich bei seinem
Entscheid jedoch auf eine sach-
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6B_986/2021 vom 19. Mai 2022 E. 2.3; je mit Hinweisen). Das Gericht darf in Fachfragen
nicht ohne triftige Gründe von Gutachten abweichen und muss Abweichungen begründen
(BGE 142 IV 49 E. 2.1.3; BGE 141 IV 369 E. 6.1; je mit Hinweisen).

E. 2.3.1
Dr. med. B._____, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, diagnostizierte im
Gutachten vom 22. Dezember 2020 beim Beschuldigten eine Störung durch psychotrope
Substanzen, Abhängigkeit von Kokain und Alkohol (ICD-10 F14.2 und F10.2)
(Untersuchungsakten [UA] Ordner 3 act. E1.119 [nachfolgend: UA act. 3/E1.119]) und
erachtete ihn deshalb als massnahmenbedürftig (UA act. 3/E1.121). Aus
forensisch-psychiatrischer Sicht werde eine ambulante Massnahme nach Art. 63 StGB mit
stationärer Einleitung empfohlen. Das Setting könne relativ schnell gelockert werden, um
dem Beschuldigten eben auch Gelegenheit zu geben, in «Freiheit» Situationen zu prüfen,
Risikosituationen zu erkennen und entsprechend Strategien zu entwickeln (UA act.
3/E1.122). Eine ambulante Behandlung könne gemäss Dr. med. B._____ grundsätzlich auch
während des Straf- vollzugs stattfinden. Allerdings sei eine solche dann weniger intensiv
und der Beschuldigte sei nicht den gleichen Risikosituationen ausgesetzt wie in Freiheit und
könne somit auch den Umfang damit weniger gut lernen (UA act. 3/E1.128). Nach
mehrmonatiger Untersuchungshaft des Beschuldigten verfasste Dr. med. B._____ am 15.
April 2021 eine ergänzende Beurteilung. Sie hielt daran fest, dass der Beschuldigte trotz
längerer Haft und damit gewonne- ner Distanz zum Substanzkonsum wie auch C._____
(Ex-Freundin, gegen welche sich die Straftaten richteten) ein intensiveres Setting der
Therapie benötige. Die ambulante Therapie sollte, falls möglich, über die ersten beiden
Monate zweimal wöchentlich durchgeführt werden. Sie könne dann im Verlauf nach



Ermessen des Therapeuten, welcher über forensisch- psychiatrische Erfahrung verfüge,
angepasst werden (UA act. 3/ E1.148). Mit E-Mail vom 20. April 2022 wurde dem
Obergericht mitgeteilt, dass der Beschuldigte positiv auf Kokain getestet worden sei und
über einen Rückfall berichtet habe (Gerichtsakten SST.2022.42 [GA] act. 54).

E. 2.3.2
Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 16. September 2024 hat der Beschuldigte
ausgesagt, dass er – entgegen seiner früheren Beteuerungen – nach dem Urteil des
Obergerichts vom 17. August 2022 seine Motivation verloren und die Lehre als Maurer im
zweiten Lehrjahr abgebrochen habe. Er habe im Jahr 2023 während zwei oder drei Monaten
temporär gearbeitet und habe sich, nachdem er sich Ende 2023 psychisch wieder gefangen
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wird er, wie sich aus den eingereichten Unterlagen ergibt, im Oktober 2024 erfolgreich
abschliessen. Im Anschluss daran ist er für den einjährigen Lehrgang Höheres
Wirtschaftsdiplom eingeschrieben und beabsichtigt, danach ein Bachelor- und
Masterstudium zu absolvieren. Aktuell verdiene er Fr. 1'300.00 und werde durch seine
Schwester, seine Tante und das Sozialamt unterstützt. Mit seiner Freundin sei er seit
Frühling 2023 nicht mehr zusammen. Er sei als Fussballtrainer tätig, damit seine Freizeit,
insbesondere die Wochenenden, verplant seien und er nicht auf die Idee komme, mit
Kollegen in der Stadt Alkohol zu trinken. Vor einem Monat habe er einen Rückfall in
Bezug auf Kokain- und Alkoholkonsum gehabt. Im Jahr 2024 seien es drei bis vier
Rückfälle gewesen. Er habe drei Termine bei Herrn D._____ in der […]-Klinik gehabt,
beabsichtige, Tabletten zur Unterdrückung der Lust zum Trinken zu testen und habe vor,
wöchentliche Termine bei Herrn D._____ wahrzunehmen (Protokoll der
Berufungsverhandlung vom 16. September 2024 S. 5 ff.).

E. 2.3.3
Aus dem psychiatrischen Gutachten vom 22. Dezember 2020 ergibt sich klar, dass beim
Beschuldigten auch eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme möglich ist. Dass eine
solche gewisse Nachteile hinsichtlich der Therapieintensität und der Möglichkeit des
Beschuldigten, sich mit Risikosituationen «in Freiheit» auseinanderzusetzen, hat, reicht
nicht aus, um von einer klaren, erheblichen Gefährdung der Resozialisierungs- chancen
durch den Strafvollzug auszugehen. Ebenso wenig vermag der Umstand, dass der
Beschuldigte seine Zukunftspläne durch einen Strafvollzug nicht, wie von ihm gewünscht,
weiterverfolgen kann, ein Absehen vom Strafvollzug zu rechtfertigen. Ein Strafaufschub
kann denn auch nicht schon deshalb angezeigt sein, weil sich dadurch die Erfolgsaus-
sichten einer Behandlung verbessern (HEER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl.
2019, N. 47 zu Art. 63 StGB). Der Beschuldigte befindet sich zwar aktuell wieder in einer
Ausbildung und zeigt Bemühungen hinsichtlich der Bewältigung seiner Drogen- und
Alkoholabhängigkeit. Trotzdem ist festzustellen, dass sich der Beschuldigte seit dem Urteil
des Obergerichts vom 17. August 2022 in einem stetigen Auf und Ab befunden hat und
nicht von einer gefestigten Situation auszugehen ist, zumal er seither mehrere Rückfälle
hatte, die Maurerlehre im zweiten Lehrjahr abgebrochen hat und nicht mehr mit seiner
damaligen Freundin, die für ihn eine grosse Stütze dargestellt hat (GA act. 82), zusammen
ist. Hinsichtlich des aktuell eingeschlagenen Ausbildungswegs steht damit auch nicht mit
Gewissheit fest, dass er diesen bis zum Abschluss weiterverfolgen wird. Mit dem
Ausbleiben der gleichen Risikosituation wie in Freiheit verhält es sich wie mit der



fehlenden Möglichkeit der Bewährung im alltäglichen Lebensumfeld als mit der
Freiheitsstrafe einhergehender Regelfall, der einen Aufschub allein deshalb gerade nicht zu
begründen vermag (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1020/2017 vom 3. Januar 2018 E.
2.5).
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ausgesprochenen Freiheitsstrafe nahelegen. Der Beschuldigte verkennt den
Ausnahmecharakter des Strafaufschubs und die für den Aufschub erforderliche
Erheblichkeit der Beeinträchtigung der Erfolgsaussichten durch die vollzugsbegleitende
Anordnung der Massnahme. Die Ein- wendungen des Beschuldigten erweisen sich als
unbegründet. Der Straf- vollzug ist nicht zugunsten der ambulanten Massnahme
aufzuschieben.

E. 3
[in Rechtskraft erwachsen]

E. 3.1
Der Beschuldigte wird hierfür gemäss den in Ziff. 2 genannten Gesetzes- bestimmungen
sowie in Anwendung von Art. 47 StGB, Art. 49 Abs. 1 StGB, Art. 40 StGB, Art. 34 StGB,
Art. 46 Abs. 1 StGB und Art. 106 StGB zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 5 ½
Jahren, zu einer unbedingten Gesamtgeldstrafe von 180 Tagessätzen à Fr. 30.00 (inkl.
Widerrufsstrafe von 30 Tagessätzen gemäss Strafbefehl der Staats- anwaltschaft
Basel-Landschaft vom 28. März 2018), d.h. Fr. 5'400.00, und zu einer Busse von Fr.
400.00, ersatzweise 13 Tage Freiheitsstrafe, verurteilt.
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E. 3.2
Der dem Beschuldigten mit Strafbefehl für die Geldstrafe von 30 Tages- sätzen à Fr. 30.00
bedingt gewährte Strafvollzug wird in Anwendung von Art. 46 Abs. 1 StGB widerrufen und
bildet Bestandteil der in Ziff. 3.1 ausgesprochenen Gesamtgeldstrafe.

E. 3.3
Die Untersuchungshaft von 312 Tagen wird gestützt auf Art. 51 StGB auf die
Freiheitsstrafe angerechnet.

E. 3.4
Mit Eingabe vom 14. März 2024 hielt der Beschuldigte an seinem bisher gestellten Antrag
auf Aufschub der Freiheitsstrafe zugunsten der ambulan- ten Massnahme fest. Der
Beschuldigte beantragt in seiner Begründung ferner eine persönliche Anhörung seiner
Person, damit sich das Gericht ein Bild vom aktuellen Entwicklungsstand verschaffen
könne.

E. 3.5
Die ergänzende Berufungsverhandlung nach Rückweisung durch das Bundesgericht fand
am 16. September 2024 statt. Das Obergericht zieht in Erwägung: 1. Das Bundesgericht
bestätigte in seinem Urteil 7B_222/2022 vom 9. November 2023 die vom Obergericht mit
Urteil SST.2022.42 vom 17. August 2022 ausgesprochenen Verurteilungen, soweit diese
überhaupt angefochten waren, und trat auf die unsubstanzierten Einwendungen des
Beschuldigten gegen die Strafzumessung nicht ein. Mit Bezug auf die vom Obergericht mit



Urteil SST.2022.42 vom 17. August 2022 angeordnete ambulante Massnahme führte das
Bundesgericht – unbesehen des Umstands, dass dies vom Beschuldigten im
obergerichtlichen Verfahren gar nie beantragt worden war – aus, dass Erwägungen zur
Frage fehlten, weshalb der Strafvollzug nicht zugunsten der ambulanten Massnahme
aufzuschieben sei. Das angefochtene Urteil sei in diesem Punkt aufzuhe- ben und die Sache
zur Neubeurteilung an das Obergericht zurück- zuweisen. Zu prüfen ist somit, ob der
Strafvollzug zugunsten der ambulanten Massnahme im Sinne von Art. 63 StGB
aufzuschieben ist. Die Anordnung einer ambulanten Massnahme an sich ist – wie schon im
obergerichtlichen Verfahren SST.2022.42 (E. 1 i.V.m. Dispositiv-Ziff. 6 des bezirksgericht-
lichen Urteils vom 22. November 2021) – nicht Streitgegenstand und darauf könnte
aufgrund der Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Urteils auch nicht
zurückgekommen werden.
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E. 4
Es wird eine ambulante Massnahme gemäss Art. 63 StGB angeordnet.

E. 5
[in Rechtskraft erwachsen] Der Beschuldigte wird verpflichtet, C._____ Schadenersatz von
Fr. 800.00 zu bezahlen.

E. 6.1
Die obergerichtlichen Verfahrenskosten von Fr. 4'000.00 werden dem Beschuldigten zu ¾
mit Fr. 3'000.00 auferlegt und im Übrigen auf die Staatskasse genommen. Für das
Berufungsverfahren nach Rückweisung durch das Bundesgericht werden keine zusätzlichen
Verfahrenskosten erhoben.

E. 6.2
Die Obergerichtskasse wird – soweit noch keine Auszahlung erfolgt ist – angewiesen, dem
amtlichen Verteidiger des Beschuldigten für das Berufungsverfahren eine Entschädigung
von Fr. 4'551.30 auszurichten. Diese Entschädigung wird vom Beschuldigten zu ¾
zurückgefordert, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.

E. 6.3
Die Obergerichtskasse wird angewiesen, dem amtlichen Verteidiger des Beschuldigten für
das Berufungsverfahren nach Rückweisung durch das Bundesgericht eine Entschädigung
von Fr. 2'900.00 auszurichten. Diese Entschädigung wird vom Beschuldigten nicht
zurückgefordert.

E. 7.1
Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten von Fr. 36'214.75 (inkl. Anklage- gebühr von Fr.
3'300.00) werden dem Beschuldigten auferlegt.
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E. 7.2.1
Die vorinstanzliche Gerichtskasse wird – soweit noch keine Auszahlung erfolgt ist –
angewiesen, dem amtlichen Verteidiger für das erstinstanzliche Verfahren eine
Entschädigung von Fr. 12'031.25 auszurichten.



E. 7.2.2
Die vorinstanzliche Gerichtskasse wird – soweit noch keine Auszahlung erfolgt ist –
angewiesen, der früheren amtlichen Verteidigerin, Rechtsanwältin Antonia Florin, eine
Entschädigung von Fr. 19'767.80 auszurichten.

E. 7.2.3
Diese Entschädigungen werden vom Beschuldigten zurückgefordert, sobald es seine
wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.

E. 7.3
Die vorinstanzliche Gerichtskasse wird – soweit noch keine Auszahlung erfolgt ist –
angewiesen, der unentgeltlichen Rechtsbeiständin von C._____, Rechtsanwältin Michèle
Dürrenberger, für das erstinstanzliche Verfahren Fr. 4'451.90 auszurichten. Zustellung an:
[…] Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Strafsachen (Art. 78 ff., Art. 90 ff. BGG)
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der schriftlichen Eröffnung der vollstän-
digen Ausfertigung des Entscheides an gerechnet, die Beschwerde an das Schweizerische
Bundesgericht erhoben werden (Art. 44 Abs. 1, Art. 78, Art. 90, Art. 100 Abs. 1 und Art.
112 Abs. 1 BGG). Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim
Schweizerischen Bundes- gericht einzureichen (Art. 42, Art. 100 Abs. 1 BGG). Die
Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte
elektronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen,
inwiefern der angefochtene Entscheid Recht (Art. 95 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf
die sich eine Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen
hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG). Für die Beschwerde-
legitimation ist Art. 81 BGG massgebend.
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Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: Six M. Stierli
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